
1

    Amtsblatt  Nr. 9
   der VG Erftal mit den Mitgliedsgemeinden
                       Bürgstadt und Neunkirchen
             und der Gemeinde Eichenbühl

37. Jahrgang | 29.  04.  2014

Nun komme, wem der Mai gefällt, und freue sich der schönen Welt und
Gottes Vatergüte, die diese Pracht hervorgebracht, den Baum und seine Blüte.

Ludwig Hölty
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Amtlicher Teil
der Verwaltungsgemeinschaft Erftal mit dem
Markt Bürgstadt und der Gemeinde Neunkirchen

Die nächsten Gemeinderatssitzungen
und Außendienststunden
Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden wie folgt statt:

Bürgstadt:    Dienstag, 6. Mai 2014, um 19.30 Uhr im Rathaus
      (konstituierende Sitzung)

Neunkirchen:   Donnerstag, 8. Mai 2014, um 19.30 Uhr
      (konstituierende Sitzung)
      im Rathaus Neunkirchen, Sitzungssaal
      -  vorher von 18.30 Uhr  –  19.30 Uhr Sprechstunde
        mit Herrn Bürgermeister Seitz im Rathaus
      - am Nachmittag Außendienststunden
       zu den bekannten Zeiten

Anträge können bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin im Rathaus 
abgegeben werden. Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden im Aushangkasten 
und für Bürgstadt im Internet unter www.buergstadt.de und für Neunkirchen im 
Internet unter www.neunkirchen-unterfranken.de veröffentlicht. Hier können auch 
Kurzprotokolle der vorangegangenen öffentlichen Sitzungen nachgelesen werden.

Führerschein !?

Unterricht und Anmeldung:

Eichenbühl: Montag 19:30 Uhr
Miltenberg: Dienstag und Donnerstag 18:30 Uhr
Amorbach: Montag und Donnerstag 19:00 Uhr
Kleinheubach:Dienstag 19:00 Uhr

Freitag  16:30 Uhr

Infos im Internet: www.fahrschule-grosskinsky.de
oder einfach anrufen: 0170/3115887

Sie wollen eine kompetente und fachgerechte Führerschein-
ausbildung? Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

Wir bieten Ihnen:

Ausbildung in allen Klassen
optimale Ausbildung in Theorie und Praxis
praxisgerechte Ausbildungsfahrzeuge
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5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 
 Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 23. Mai 2014, 18 Uhr im Rathaus Bürg-

stadt, Bürgerbüro, Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt schriftlich, elektro- 
nisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wer bei nach-
gewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter 
unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahlschein noch bis 
zum Wahltag, 15 Uhr, beantragen.

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 
wenn

 a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme 
in das Wählerverzeichnis (bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern 
nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung) – bis zum 4. Mai 2014 – oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis (nach § 21 Abs. 1 der Europa-
wahlordnung) – bis zum 9. Mai 2014 – versäumt hat,

 b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchst. a) genannten 
Fristen entstanden ist,

 c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemein-
de von der Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfah-
ren hat.

Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch 
bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber 
telefonisch) beantragt werden.

6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schrift- 
lichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Behinderte Wahl-
berechtigte können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich
- einen amtlichen Stimmzettel,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der 

Wahlbrief zu übersenden ist, und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. 
Sie können auch durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An 
andere Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn 
die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird 
und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 
dies hat sie der Gemeinde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern.

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT ERFTAL
für den Markt Bürgstadt und die Gemeinde Neunkirchen

BEKANNTMACHUNG über das Recht auf Einsicht in das Wähler-
verzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 
Europäischen Parlament am 25. Mai 2014

1. Das Wählerverzeichnis zur Europawahl für den Markt Bürgstadt und die 
Gemeinde Neunkirchen wird von Montag, 5. Mai, bis Freitag, 9. Mai 2014 
(20. bis 16. Tag vor der Wahl) während der allgemeinen Öffnungszeiten im 

Rathaus Bürgstadt, Bürgerbüro, Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Wahlberechtigte können 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis ein- 
getragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte 
nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberech-
tigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem Meldegesetz 
eingetragen ist.

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Ein- 
sichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von Mon-
tag, 5. bis spätestens Freitag, 9. Mai 2014, 12.00 Uhr im Rathaus Bürgstadt, 
Bürgerbüro, Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt Einspruch einlegen. Der 
Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten 
spätestens am 4. Mai 2014 eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für 
einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahl-
recht nicht ausüben kann.

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden 
und die bereits einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen erhalten haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Landkreis Miltenberg
 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Land-

kreises/dieser kreisfreien Stadt oder durch Briefwahl teilnehmen.
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Für Sie gemacht:
unsere neuen Girokonten. 

Schon ab 

1,90 Euro!

Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte 
Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihr bis zum Tag vor der Wahl (Samstag, 24. Mai 2014), 12 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 

8. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die angegebene Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich 
befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgege-
ben werden.

Bürgstadt, den 29.04.2014         gez. Stolz, Gemeinschaftsvorsitzender

*  *  *

Die Fahrschule Manfred Helmstetter bietet:
kostengünstige, freundliche, kompetente

Führerscheinausbildung in allen Klassen.
Beratung und Anmeldung jeweils Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr

in der Fahrschule Manfred Helmstetter, Martinsgasse 2, Bürgstadt.

Tel. 0 93 72 / 949 006  •  Auto:  01 71 – 46  49 365

     Gaststätte »Zum Hufeisen«
     Dorfstraße 8, 63928 Windischbuchen
     Telefon: 0 93 78 / 464
     Inhaber: Werner Reichert

Unser Angebot:
Gutbürgerliche Küche und Hausmacher Spezialitäten
Fränkische Spezialitäten aus dem Altmühltal
und verschiedene Pizzen - auch zum Mitnehmen!

Täglich ab 14 Uhr, an Sonn- u. Feiertagen ab 10 Uhr geöffnet (Dienstag Ruhetag)
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Zu vermieten:
m  Miltenberg, Bürgstadter Straße
 Kleines Häuschen zu vermieten: ca. 115 qm, unterkellert,
 4 Zimmer, Bad, Kfz-Stellplatz, Carport, Abstellraum,
 kleine Renovierungsarbeiten erforderlich .................................... 450,00 EUR KM + NK

m Miltenberg, Im Vollmer/Eichenbühler Straße
 Erstbezug, EG, ca. 85 qm, 2 Zimmer, Küche, Bad,
 Terrasse, Kfz-Stellplatz, Keller ............................................................ 580,00 EUR KM + NK

m Miltenberg, Im Vollmer/Eichenbühler Straße
 Erstbezug, 1. OG, ca. 56 qm, Einraum-Apartment,
 Duschbad, Balkon, Kfz-Stellplatz, Aufzug, Keller ........................ 425,00 EUR KM + NK

Auskunft: Fa. Usselmann, Tel. 0 93 71-2078, vormittags von 7.30 Uhr - 13.00 Uhr

m  Elektroinstallation
 in Neu-/Altbauten und Gewerbebetrieben

m  Reparatur-Service
 für Stark- und Schwachstromanlagen
 sowie gewerbliche Maschinen

Erfstraße 34
63927 Bürgstadt
Tel. 0  93 71/ 76  75
Mobil: 0171/ 5 24 66 58

ELEKTRO 

ZIPF
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Tel.  (0  93  71) 35  10 oder 22  93
Fax  (0  93  71) 35  49
E-Mail: mail@herbertschmitt.de

Sie finden uns
in der Eichenbühler Str. 83
63927 Bürgstadt
(neben Autohaus Erftal)

Mitat Sokoli · Ringstraße 33 · 63927 Bürgstadt · sokoli.parkett@googlemail.com

Umweltschonende Systeme!

Kurzfristig und kostengünstig!Sokoli Parkett
Die Perfektion aus Holz.

Verlegen & Renovieren
Parkett
Laminat
Teppichböden
����������������
����������������
Versiegelung

Dielen
Korkböden
PVC-Böden
Terrassendielen
Andere Arbeiten
auf Anfrage

01 62 / 4 02 88 76
0 93 71 / 66 88 80
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direktes & indirektes
Grillen, Backen, Garen

& Wok-Kochen

gesund, vielseitig, solide
& pflegeleicht

-eine Grillphilosophie
ohne Gleichen!

viele Modelle in

unserer Ausstellung

OUTDOORCHEF

Kompakt-, Kugel- & Barbecue-Grills für Kohle, Strom oder Gas

raffinierter Grillspaß!raffinierter Grillspaß!

Azubi gesucht!
Wir suchen zur Ergänzung
unseres Teams ab August oder
September noch 1-2 Auszubildende,
die Freude daran haben, in einem
abwechslungsreichen und vielfältigen
Betätigungsfeld etwas mit eigenen
Händen zu erschaffen, denen frühes
Aufstehen nichts ausmacht
und die ab Mittag gerne
frei haben!

Kommt einfach vorbei, fragt nach.
Eichenbühl, Hauptstr. 156, Tel. 2976

Amtlicher Teil
der Gemeinde Eichenbühl mit Ortsteilen

*  *  *
Überprüfung der Friedhöfe in Eichenbühl, Riedern, Heppdiel
und Guggenberg auf Standfestigkeit der Grabmale

Nach Art. 8 und 9 des Bestattungsgesetzes hat die Gemeinde für die Verkehrs- 
sicherheit der Friedhöfe Eichenbühl zu sorgen. Aus diesem Grunde findet vom 
12. – 16. Mai 2014 eine Überprüfung statt.

Bei der Überprüfung wird vor allem die Standfestigkeit der Grabmale begutach- 
tet. Bei Beanstandungen werden die Grabbesitzer schriftlich benachrichtigt.

Wir dürfen Sie in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam machen, dass die 
Gemeinde bei etwaigen Schäden, die durch nicht ordnungsgemäß befestigte 
Grabmale entstehen, nicht haftet. Die Haftung liegt in diesem Fall ausschließlich 
beim Grabbesitzer, der für die Standfestigkeit des Grabmals nach § 24 der Fried-
hofs- und Bestattungssatzung stets Sorge zu tragen hat.

Die Gemeinde bittet deshalb alle Grabeigentümer, auch während des Jahres, vor 
allem aber nach der Frostperiode, stets die Standfestigkeit der Grabmale auf ihren 
Gräbern zu überprüfen.

GEMEINDE EICHENBÜHL      gez. Günther Winkler
Eichenbühl, 15.04.2014     1. Bürgermeister

Rathaus Eichenbühl
Geänderte Öffnungszeit 

Am Freitag, 2. Mai 2014
ist das Rathaus in Eichenbühl geschlossen.

Die Gemeindeverwaltung bittet um Beachtung der geänderten Öffnungszeit.

Eichenbühl, 25.04.2014                  gez. Günther Winkler
Gemeinde Eichenbühl                  1. Bürgermeister

*  *  *
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EINLADUNG
zum

FRÜHLINGSFEST
in der

Kita Sonnenschein
Eichenbühl

am 10. Mai 2014

 ab 12 Uhr: Stationslauf
  mit anschließendem Mittagessen, Kaffee und Kuchen

 um 14 Uhr: Aufführung der Kindergartenkinder
  „der Regenbogenfisch“

 ab 15 Uhr: Kinderschminken

 ca. 17 Uhr: Ausklang

Zu diesem Fest sind Alle herzlich eingeladen.

Auf Ihr Kommen freuen sich
die KITA-Kinder!

Christian Neuberger
Unterer Steffleinsgraben 1b
D-63927 Bürgstadt

Mobil: 01 57 / 87 84 78 75
chrissi_neuberger@web.de

c Holzböden
c Laminate
c Türen
c Decken
c Terrassen
c Holztisch-Aufarbeitung
c Renovierungen
c Montagearbeiten
c Weiteres auf Anfrage



16 17

J A G D G E N O S S E N S C H A F T    H E P P D I E L

Einladung zur Jagdversammlung
am Donnerstag, den 8. Mai 2014 um 20.00 Uhr

im Gasthaus  „Zur Rose“  in Heppdiel

TAGESORDNUNG: 1.  Begrüßung
 2. Bericht des Vorsitzenden
 3.  Kassenbericht
 4. Entlastung der Vorstandschaft
 5. Wegebau
 6. Sonstiges
 7.  Wünsche und Anträge

Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

Jagdgenosse ist jeder Grundstückseigentümer, der innerhalb des Gemein-
schaftsjagdreviers bejagbare Grundstücke hat. Bei Verhinderung kann sich 
jeder Jagdgenosse durch seinen Ehegatten, durch einen volljährigen Ver-
wandten in gerader Linie, durch eine in seinem Dienst ständig beschäftigte, 
volljährige Person oder durch einen bevollmächtigten, volljährigen und der-
selben Jagdgenossenschaft angehörenden Jagdgenossen vertreten lassen.

Für die Erteilung der Vollmacht ist zwingend die schriftliche Form erforder-
lich.

Eichenbühl-Heppdiel,          gez. Matthias Ullmer
den 29. April 2014         Jagdvorsteher

VOLLMACHT

Hiermit bevollmächtige ich

mich bei der Jagdversammlung am 08. Mai 2014 in Heppdiel zu vertreten.

(Name)

(Ort, Datum) (Unterschrift)

(Namen der Vertretung)

Moderne Bäder  *  Innovative Heizungen  *  Spenglerei
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5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 
 Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 23. Mai 2014, 18.00 Uhr bei der Ge- 

meinde Eichenbühl, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl schriftlich, elektro- 
nisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wer bei nach-
gewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter unzu-
mutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahlschein noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, beantragen.

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 
wenn

 a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme 
in das Wählerverzeichnis (bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern 
nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung) – bis zum 4. Mai 2014 – oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis (nach § 21 Abs. 1 der Europa-
wahlordnung) – bis zum 9. Mai 2014 – versäumt hat,

 b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchst. a) genannten 
Fristen entstanden ist,

 c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemein-
de von der Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfah-
ren hat.

Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch 
bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber 
telefonisch) beantragt werden.

6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schrift- 
lichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Behinderte Wahl-
berechtigte können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich
- einen amtlichen Stimmzettel,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der 

Wahlbrief zu übersenden ist, und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. 
Sie können auch durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An 
andere Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn 
die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird 
und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 
dies hat sie der Gemeinde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern.

GEMEINDE EICHENBÜHL

BEKANNTMACHUNG über das Recht auf Einsicht in das Wähler-
verzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 
Europäischen Parlament am 25. Mai 2014

1. Das Wählerverzeichnis zur Europawahl für die Gemeinde Eichenbühl wird von 
Montag, 5. Mai, bis Freitag, 9. Mai 2014 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während 
der allgemeinen Öffnungszeiten von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und montags 
zusätzlich von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr im Erdgeschoss der Gemeinde Eichen- 
bühl, Einwohnermeldeamt, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl für Wahl- 
berechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Wahlberechtigte können die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis einge- 
tragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberech-
tigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen 
sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem 
Meldegesetz eingetragen ist.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von 
Montag, 5. bis spätestens Freitag, 9. Mai 2014, 12.00 Uhr in der Gemeinde 
Eichenbühl, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl Einspruch einlegen. Der Ein-
spruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten 
spätestens am 4. Mai 2014 eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für 
einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahl-
recht nicht ausüben kann.

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden 
und die bereits einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen erhalten haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Landkreis Miltenberg
  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk)
  dieses Landkreises/dieser kreisfreien Stadt
  oder
  durch Briefwahl
 teilnehmen.
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Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte 
Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihr bis zum Tag vor der Wahl (Samstag, 24. Mai 2014), 12 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 

8. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die angegebene Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich 
befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgege-
ben werden.

Eichenbühl, den 29.04.2014             – Wahlamt – Gemeinde Eichenbühl

*  *  *
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J A G D G E N O S S E N S C H A F T   R I E D E R N - G U G G E N B E R G

Einladung zur Jagdversammlung
am Mittwoch, den 14. Mai 2014

um 20.00 Uhr
im Gasthaus  „Zum Hirschen“  in Riedern

TAGESORDNUNG: 1.  Begrüßung
 2. Bericht des Vorsitzenden
 3.  Kassenbericht und Entlastung
 4. Wegebau
 5.  Wünsche und Anträge

Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

Jagdgenosse ist jeder Grundstückseigentümer, der innerhalb des Gemein-
schaftsjagdreviers bejagbare Grundstücke hat. Bei Verhinderung kann sich 
jeder Jagdgenosse durch seinen Ehegatten, durch einen volljährigen Ver-
wandten in gerader Linie, durch eine in seinem Dienst ständig beschäftigte, 
volljährige Person oder durch einen bevollmächtigten, volljährigen und der-
selben Jagdgenossenschaft angehörenden Jagdgenossen vertreten lassen.

Für die Erteilung der Vollmacht ist zwingend die schriftliche Form erforder-
lich.

Eichenbühl, Riedern-Guggenberg,    gez. Karl-Heinz Meidel
den 29. April 2014     Jagdvorsteher

VOLLMACHT

Hiermit bevollmächtige ich

mich bei der Jagdversammlung am 14. Mai 2014 in Riedern zu vertreten.

(Name)

(Ort, Datum) (Unterschrift)

(Namen der Vertretung)

    
Eichenbühl, direkt neben der Kirche, = 0 93 71/ 9 48 88 48, www.ackermann-partyservice.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Do.  8  –  13 + 15 – 18 Uhr
Freitags durchgehend geöffnet 
Sa.  8   –  12  Uhr
Dienstagnachmittag geschlossen

Kundeninformation!
Wir übernehmen die Räumlichkeiten

des »Café Sonne« in Eichenbühl.

Es erwartet Sie ab ca. Ende Mai täglich (außer sonntags):
reichhaltiges Frühstück,

kalt-warmes Vesper in Metzgerqualität
sowie Eis in Kugeln, Getränke, Café-Spezialitäten und Süßes.

Weiterhin bieten wir in unserer Metzgerei hausgemachte Wurstwaren 
und unseren bekannten Partyservice.

Ihre Metzgerei Udo Ackermann
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63928 Eichenbühl, Etterweg 1, Telefon 0 93 71/60 86
E-Mail: Berres-Hirsch@t-online.de

Plaketten fällig?
Wird erledigt!
Was sein muss, muss sein.
Ohne die gesetzlich vorgeschriebene
Hauptuntersuchung gibt's  keine
neue Plakette. Gehen Sie den
bequemeren Weg.
Kommen Sie zu uns zur DEKRA-Abnahme.
Noch Fragen? Anrufen und anmelden.

Jeden Donnerstag ist Plakettentag!

Nachrichten
aus den Gemeinden

   ERFTAL
BOTE

   ERFTAL-
BOTE

Vielfalt fördern – Gemeinschaft leben!

Bewerbung für den Sparkassen-Bürgerpreis 2014

Als Anerkennung für die vielen ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bür-
ger vergibt die Sparkasse Miltenberg-Obernburg und ihre Gemeinnützige Stiftung 
den lokalen Sparkassen-Bürgerpreis 2014. 
Unter dem Motto  „Vielfalt fördern – Gemeinschaft leben!“ würdigt er Personen und 
Projekte, die mit ihrem Engagement den Gemeinschaftssinn stärken und das Mit-
einander verbessern. 

Für den Sparkassen-Bürgerpreis 2014 können sich ehrenamtlich Engagierte be-
werben bzw. vorgeschlagen werden, die sich im Landkreis Miltenberg für mehr 
Integration, Toleranz und Akzeptanz vor Ort einsetzen.

Der lokale Sparkassen-Bürgerpreis ist mit Preisgeldern im Gesamtwert von 5.000 
Euro dotiert. 

Eine unabhängige Jury der Gemeinnützigen Stiftung der Sparkasse Miltenberg-
Obernburg entscheidet über die Vergabe der Preise.

Annahmeschluss für Bewerbungen und Vorschläge ist Dienstag, 27.05.2014.

Weitere Informationen und Anmeldeformulare gibt es im Internet unter www.
s-mil.de/buergerpreis und in den Geschäftsstellen der Sparkasse Miltenberg-
Obernburg. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge und Bewerbungen!

*  *  *
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Öffnungszeit: Jeden Sonntag von 14-18 Uhr. (Eintritt frei)
Verantwortlich: Heimat- und Geschichtsverein Bürgstadt

Mit Brief und Siegel. Zünftiges Handwerk

1868 endet die Zunft-
ordnung des Handwerks

Gewerbefreiheit nach 
>preussischem Vorbild<
in Bayern

1885 Gründung der 
Gesamtinnung der 
selbstständigen Hand-
werker Bürgstadts

Das Museum Bürgstadt bewahrt die vergangene Zeit

97900 Uissigheim  •  Tel. 0 93 45 / 335

Wiedereröffnung am 08.05.2014 der ehemaligen Metzgerei Balles
durch die Landmetzgerei Schmall aus Uissigheim.

Viele attraktive Überraschungsangebote
für Jung und Alt, für Groß und Klein warten auf Sie.

Sehr geehrte Kundschaft,
damit Sie einen kleinen Einblick in die Vielfältigkeit unserer Produktpalette

erhalten, stellen wir eine Verkostung an der Theke für Sie bereit.

Sollten Sie Fragen zur Mast, Aufzucht, Transport und Schlachtung haben,
stehen unsere Landwirte und ich

am Samstag, 10.05.14 von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr für Sie zur Verfügung.

Auf Ihr Kommen freut sich Michael Schmall und Familie.

Wir gratulieren
     recht herzlich!
Bürgstadt
05.05. Herrn Rudolf Baier, Raiffeisenring 4 zum 80. Geburtstag
09.05. Frau Rita Hofmann, Weidengasse 6 zum 83. Geburtstag
13.05. Frau Lieselotte Rohner, Am Vogelsberg 20 zum 71. Geburtstag
14.05. Herrn Walter Zöller, Mühlweg 9 zum 81. Geburtstag
15.05. Frau Irma Hench, St.-Urbanus-Straße 30 zum 84. Geburtstag

11.05. dem Ehepaar Roland und Helga Bachmann,
 Höckerlein 5  zur silbernen Hochzeit

Neunkirchen
05.05. Dr. Hans Vetter, Sportplatzstraße 31,
 Neunkirchen-Richelbach zum 80. Geburtstag
09.05. Frau Maria Schlegel, Hauptstraße 23, Richelbach zum 80. Geburtstag
12.05. Herrn Wilhelm Henn, Lindenstraße 2, Richelbach zum 81. Geburtstag
14.05. Frau Gerda Scheurich, Frankenstraße 43 zum 71. Geburtstag

Eichenbühl
29.04.  Herrn Rudolf Winkler, Hauptstraße 47 zum 71. Geburtstag
30.04.  Herrn Bernd Franiel, Etterweg 4F zum 73. Geburtstag
30.04.  Frau Magdalena Ludwig, Hauptstraße 67 zum 75. Geburtstag
01.05.  Frau Therese Grimm, Hauptstraße 161A zum 76. Geburtstag
05.05.  Frau Agnes Baumann, Am Berg 1, Riedern  zum 84. Geburtstag
07.05.  Frau Elsa Schmitt, Hauptstraße 134  zum 85. Geburtstag
08.05.  Herrn Otto Baumann, Am Berg 1, Riedern  zum 85. Geburtstag
11.05.  Herrn Richard Busch, Hauptstraße 30A  zum 85. Geburtstag
12.05.  Frau Irmgard Gesele, Bürgstadter Straße 6  zum 74. Geburtstag
           
01.05.  den Eheleuten Rosa Maria und Alfred Berres,
 Dorfstraße 3, Windischbuchen  zur goldenen Hochzeit   

03.05.  den Eheleuten Bernd und Gerda  Neuberger,
 Miltenberger Straße 7 zur silbernen Hochzeit
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Hauptstraße 47
63927 Bürgstadt

=  9 98 50

Fax: (0 93 71) 9 98 51
Mobil: 01 71/266 76 19

hubheiz-service@t-online.de

Häckerzeit
in der Martinsgasse
bei Franz u. Matthias Dassing 
mit Familie

vom 09.05. – 18.05.2014

Täglich ab 11.30 Uhr geöffnet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Martinsgasse 7 a, Bürgstadt
Tel. 0  93  71 / 6  69  91  49

Amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
Kommunale Verkehrsüberwachung im Landkreis Miltenberg - KVÜ -

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kommunale Verkehrsüberwachung im 
Landkreis Miltenberg - KVÜ - für das Haushaltsjahr 2014.

Auf Grund des Art. 26 KommZG i.V.m. Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Zweck-
verband Kommunale Verkehrsüberwachung im Landkreis Miltenberg - KVÜ - folgende

Haushaltssatzung

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit fest-
gesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.190.200,00 Euro
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 33.700,00 Euro
ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht ge-
plant.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird auf 
100.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Eine Umlage nach § 21 c der Verbandssatzung wird nicht erhoben.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2014 in Kraft.

Obernburg, 02.04.2014         Zweckverband für Kommunale
           Verkehrsüberwachung im Landkreis Miltenberg - KVÜ -

          gez. Berninger, Verbandsvorsitzender

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kommunale Verkehrsüberwachung im Landkreis Miltenberg 
für das Haushaltsjahr 2014 mit ihren Anlagen wurde nach rechtsaufsichtlicher Behandlung mit Schrei-
ben des Landratsamtes Miltenberg vom 09.04.2014, Aktenzeichen 121-9412.3, ohne Beanstandungen 
zurückgegeben.

Die Haushaltssatzung kann in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Kommunale Verkehrsüber- 
wachung - KVÜ -, Lindenstraße 32, 63785 Obernburg während der allgemeinen Dienststunden in der 
Zeit vom 05.05.2014 bis 12.05.2014 eingesehen werden. Darüber hinaus wird die Haushaltssatzung 
mit ihren Anlagen auf die Dauer ihrer Gültigkeit zur Einsicht in der Geschäftsstelle des Zweckverban- 
des bereitgehalten.
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Nachrichten
aus den Pfarreien
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Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: •  Di.  9  – 11 Uhr  •  Fr. 15  – 17 Uhr

Rufnr.:  Pfarrbüro Bürgstadt  ......................21 44 Mail: pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de
 Pater Mani Panthalany ...................21 44
 Pfr. Christian Lutz ..........................23 30 Mail: christian.lutz@bistum-wuerzburg.de
 Kaplan George Stephen .................23 30 Mail: george.rayappan@bistum-wuerzburg.de
 Gem.-Ref. Maria Krines .................23 30 Mail: maria.krines@bistum-wuerzburg.de
 Gem.-Ref. Jörg Buchhold .......... 66 01 95 Mail: joerg.buchhold@bistum-wuerzburg.de
 (in der Regel mittwochs erreichbar)

 Michael Bailer ....................... 6  50  09  96 Mail: michael.bailer@bistum-wuerzburg.de
 Kirchenmusiker und Dekanatskantor  Sprechzeit: Di. –  Fr. 10  –12 Uhr sowie nach Vereinbarung

Homepage: www.pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.de
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Sorgen kann man teilen  –  Telefonseelsorge Untermain
= 08 00 / 11 10 111 und  = 08 00 / 11 10 222 (kostenfrei)
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Kompetenter Insektenschutz für alle Fenster und Türen - brueckner24.com

Insektenschutz

Pfarramt Eichenbühl Pfarrgasse 1, 63928 Eichenbühl 
 Tel. 09371-2556, Fax 09371-9488951
 st-caecilia.eichenbuehl@bistum-wuerzburg.de
 Pfarrbüro geöffnet:  Montag, Donnerstag, Freitag   ....................von  8 – 11 Uhr

Pfarramt Neunkirchen Frankenstraße 30, 63930 Neunkirchen
 Tel. 09378 -387, Fax 09378 -1536
 pfarrei.neunkirchen@bistum-wuerzburg.de
 Pfarrbüro geöffnet:  Mittwoch und Freitag  ...................................von  8 – 12 Uhr

Seelsorger  Pfarrer Artur Fröhlich
 Tel. 09371-2556 (Pfarrhaus Eichenbühl), artur.froehlich@bistum-wuerzburg.de

 Pfarrvikar Suresh Varghese
 Tel. 09378 -1560 (Pfarrhaus Neunkirchen), sureshachan@yahoo.com

 Pastoralreferent Hermann Gömmel
 Tel. 09371- 9488950 (Pfarrhaus Eichenbühl)
 hermann.goemmel@bistum-wuerzburg.de

Tierischer Nachwuchs

Nur gucken – nicht anfassen
Ob junge Hasen, Rehkitze oder Vogelküken – ab Ende April verwandeln sich Feld und 
Flur in eine riesige Kinderstube. Gut versteckt im hohen Gras verbringen die Jungtiere 
ihre ersten Lebenstage. Mutterseelenallein wecken sie unseren Beschützerinstinkt, der 
Fachmann nennt es Kindchenschema. Bei den Elterntieren handelt es sich aber nicht 
um Rabeneltern, sondern das Verlassen der Jungtiere schützt sie vor Fressfeinden wie 
dem Fuchs. In keinem Fall sollten Spaziergänger Jungtiere anfassen, das schreckt die 
Mutter ab und macht Kitz und Co. tatsächlich zu Waisen.

Hunde an die Leine
An die Hundebesitzer wird dringend appelliert, in den nächsten Wochen im Wald 
und im Wiesenbereich die Hunde strikt anzuleinen. Bitte sorgen auch Sie dafür, 
dass Ihr Hund nicht unüberlegt Rehkitze aufscheucht oder sogar verbeißt.
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Finanzamt Obernburg am Main
mit Außenstelle Amorbach

Die bayerischen Finanzämter übergeben ab 28. April 2014 die Verwaltung 
der Kraftfahrzeugsteuer an die Hauptzollämter.
Steuerbescheide, Steuernummern, erteilte Einzugsermächtigungen / SEPA- 
Mandate sowie gewährte Steuervergünstigungen bleiben weiter gültig.

Ab dem 28. April 2014 übernehmen die Hauptzollämter als Bundesbehörden die 
Zuständigkeit für die Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung der Kraftfahrzeug-
steuer von den bayerischen Finanzämtern. Die Hauptzollämter sind damit der 
neue Ansprechpartner der Bürgerinnen und Bürger für die Kraftfahrzeugsteuer. 
Nach der Übernahme der Unterlagen und Daten durch die Hauptzollämter können 
die Finanzämter keine Auskünfte zur Kraftfahrzeugsteuer mehr erteilen.

Für den Landkreis Miltenberg ist künftig das Hauptzollamt Schweinfurt (Tel. 09721/ 
64640) zuständig, die nächstliegende Kontaktstelle ist das Zollamt in Aschaffen-
burg (Tel. 06021/38850).

Einzelheiten zu dem jeweils zuständigen Hauptzollamt und den Ansprechpartnern 
sind dem Internetangebot der Zollverwaltung unter www.zoll.de zu entnehmen. 
Allgemeine Informationen liegen für die Bürgerinnen und Bürger auch als Faltblatt 
bei den Finanzämtern und Zolldienststellen bereit.

Die Zuständigkeit für An-, Um- und Abmeldungen sowie Halterwechsel von Fahr-
zeugen liegt im Landkreis auch in Zukunft unverändert bei den Zulassungsstellen 
des Landratsamts in Miltenberg und Obernburg.

Die Kraftfahrzeugsteuer wurde im Zuge der Föderalismusreform mit dem 1. Juli 
2009 eine Bundessteuer. Übergangsweise führten die Landesfinanzbehörden 
die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer fort. „Die bisher durch die bayerischen 
Finanzämter erteilten Steuerbescheide, Steuernummern, gewährten Steuerver-
günstigungen und erteilten Einzugsermächtigungen bleiben weiterhin gültig. 
Für die Bürgerinnen und Bürger ändert sich durch den Übergang der Verwaltung 
der Kraftfahrzeugsteuer auf den Bund insoweit nichts“, so Frank Beifuß, Leiter des 
Finanzamts Obernburg am Main mit Außenstelle Amorbach.

 

 
Kreuzbund Miltenberg 
(Selbsthilfegruppe für Alkohol- u. Medikamentenabhängige)

Wöchentliche Gesprächskreise:
Montag  19.00 – 21.00 Uhr  Info: 09371/5177
Dienstag  19.30 – 21.30 Uhr  Into: 09371/1623
Donnerstag  19.30 – 21.30 Uhr  Info: 09371/7840

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Miltenberg
Dienstag, 29.04. 18.00 Uhr Teamerkurs
 20.00 Uhr Kirchenvorstandssitzung 
Mittwoch, 30.04. 16.00 Uhr Konfi-Time
 17.15 Uhr Konfi-Time
Sonntag, 04.05. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl
  und Kindergottesdienst
  anschl. Kirchen-Café im Gemeindehaus
Montag, 05.05. 20.00 Uhr Montagsforum im Franziskushaus
Dienstag, 06.05. 19.00 Uhr Ökum. Friedensgebet
Mittwoch, 07.05. 16.00 Uhr Konfi-Time
 17.15 Uhr Konfi-Time
Samstag, 10.05.    9.30 Uhr Konfi-Time
Sonntag, 11.05. 10.00 Uhr Vorstellungs-Gottesdienst der Konfirmanden
  mit Taufe und Kindergottesdienst
  mit dem Evang. Posaunenchor

Regelmäßige Veranstaltungen 
Montags, wöchentlich   16.00 Uhr Seniorentanz im Evang. Gemeindehaus   
Dienstags, wöchentlich       9.30 Uhr Krabbelgruppe  „Kinderreich“,
    Frau Weiß, Tel. 0170-4718608
Dienstags, 14-tägig    19.00 Uhr   Ensemble  „Flauto Dolce“, Frau Plötz, Tel. 67268 
Dienstags, 14-tägig   20.00 Uhr  Ökum. Schola-Probe, Frau Faust, Tel. 66539
Donnerstags, wöchentl.  19.00 Uhr Posaunenchor-Probe, Herr Förster, Tel. 668455
Freitags, wöchentlich   18.00 Uhr Russischer Chor, Frau Granzon, Tel. 4611

Weitere Informationen unter www.evangelisch-miltenberg.de
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Veranstaltungskalender

  

Bürgstadt
Kath. Pfarrgemeinde St. Margareta Bürgstadt
„Junge Seniorinnen und Senioren“
15.05. (Donnerstag) Ausflug nach Holzkirchen
 Abfahrt: 13.00 Uhr
 Festliche Maiandacht in dem berühmten Benediktinerkloster
 in Holzkirchen. Anschließend Wanderung / Fahrt nach Üttingen
 und Einkehr im  „Gasthof Heunisch“.
 Bitte bei Hubert Neuberger anmelden.

Voranzeige:  26. Juni  Ausflug nach Niedernberg

Jahrgang 33/34
08.05. 15.00 Uhr Treffen im Gasthaus  „Zum Centgraf“

Geflügelzuchtverein Bürgstadt
01.05. 11.30 Uhr Grillen in der Zuchtanlage
  (Selbstverpflegung für Speisen);
  Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.
14.05. 20.00 Uhr Monatsversammlung
  im Gasthaus  „Zum Schwanen“ 

Jugendfeuerwehr Bürgstadt
10.05. 17.30 Uhr Florianstag
12.05. 18.00 Uhr Übung

FF Bürgstadt
05.05. 19.30 Uhr THL-Grundlagen
10.05. 17.45 Uhr Florianstag

Kath. Frauenbund
10.05. 9.00 Uhr Frauenfrühstück im Landgasthof Adler (mit Anmeldung) 

Die Krabbelgruppe  „Kleine Strolche“ trifft sich jeden Donnerstag
von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr Im Jugendheim der Mittelmühle .



42 43

Häckerwirtschaft
in der »Zehntscheune«
vom  5. – 21. Mai 2014
Täglich ab 11.30 Uhr geöffnet.

Familie Alexander Farrenkopf
Freudenberger Straße 35, Bürgstadt
Telefon: (0 93 71) 53 15  z  www.weinbau-farrenkopf.de

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.

Veranstaltungskalender

... Bürgstadt
Angelsportverein
15.05. 17.00 Uhr Blinkern in der Erf,
  Treffpunkt an der
  kleinen Erfbrücke.

Bootssportfreunde
03.05. Miss-Mainfranken-Wahl in der Mittelmühle

TV Bürgstadt
08.05. 20.00 – 21.30 Uhr Beginn »Sommercamp Männer«
   in der Sporthalle 
09.05. 20.00 Uhr   Generalversammlung
  im Vereinsheim Sporthalle 

KJG Bürgstadt
10./11.05.   Fleißige-Lieschen-Verkauf nach der Kirche

VdK Bürgstadt/Seniorenkreis 
13.05. 15.00 Uhr  Muttertagsfeier im Hotel »Centgraf«

Obst- und Gartenbauverein
14.05. 19.30 Uhr  Blumenschmuckprämierung im Pfarrsaal

TV Bürgstadt – Handballabteilung 
03.05. 16:00 14:15 FSG Habitzh./Groß-U : Damen Sporth. E.-Reuter.Sch. Gr.

 19:30  Männer 1 : TuSpo Obernburg 2
 20:00 18:15 TSV Habitzheim 2 : Männer 2 Sporth. E.-Reuter.Sch. Gr.

TV Bürgstadt – Wanderabteilung
25.05.     9.00 Uhr  Treffpunkt: Sporthalle
 Wanderfahrt nach Alzenau, Route: Alzenau – Wasserlos,
 Europäischer Kulturweg »Wein und Herrschaft«.
 Anmeldung unter Tel. 09371/6259 (Günter Pagio).
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Beratung • Planung • Ausführung

Hauck
Ralph Hauck
Schaftrieb 2

63928 Eichenbühl
Telefon (0 93 71) 15 53
Telefax (0 93 71) 20 68

E-Mail: elektro-hauck@t-online.de

Elektrotechnik

l Verkauf und Reparatur
 von Elektrogeräten 
l  Stark- u. Schwachstrom-
 Installation
l  Photovoltaik- und Solaranlagen
l Zentrale Staubsaugeranlagen

l  Wohnraum-
 Lüftungsanlagen
l Kundendienst – E-CHECK
l EDV- und Telefonanlagen
l Gebäudetechnik – EIB
l  Elektroheizungen

c Arbeitnehmern
c Rentnern
c Beamten
erstellen wir im Rahmen
einer Mitgliedschaft die

Einkommen-
steuererklärung
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbst-
ständiger Arbeit. Die Nebeneinnahmen aus Über- 
schusseinkünften (z. B. Vermietung) dürfen die 
Einnahmegrenze von insgesamt 13.000,- € bzw. 
26.000,- € bei Zusammenveranlagung nicht 
übersteigen.

BERATUNGSSTELLEN:
c  Umpfenbach
 Odenwaldstraße 8, = 0  93  78  /  90  84  04
c  Miltenberg
 Brückenstraße 12, = 0  93  71 / 9  91  20
c  Obernburg
 Römerstraße 6, = 0  60  22  /  62  30  96

raimund.ott@vlh.de z www.vlh.de / bst / 8051

Termine nach
tel. Vereinbarung

 

Veranstaltungskalender

Neunkirchen
Gemeinde Neunkirchen
04.05. Erstkommunion 

Erftal-Grundschule
13.05. (Dienstag) Elternsprechtag
 der 1. und 2. Klassen

Schützenverein Umpfenbach
04.05.    9.30 Uhr – 12.00 Uhr  Vereinsschießen 
07./08.05. 19.30 Uhr – 22.00 Uhr  Vereinsschießen
10.05. 18.00 Uhr  Grillfest mit Siegerehrung

Eichenbühl
FF Eichenbühl
03.05. 20.00 Uhr Florianstag 
09.05. 19.30 Uhr Übung 

FF Riedern
05.05. 19.00 Uhr Technischer Dienst 
14.05. 19.00 Uhr Übung 

Kolpingsfamilie Eichenbühl
30.04.   Aufstellung des Maibaumes am Dorfplatz,
 Festbetrieb ab 16.00 Uhr.
11.05.  Engelbergwallfahrt; Treffpunkt um 8.30 Uhr an der Kapelle

Elternbeirat der Kindertagesstätte »Sonnenschein«
10.05. Frühlingsfest

Erftal-Grundschule
13.05. (Dienstag) Elternsprechtag der 1. und 2. Klassen

FF Neunkirchen
30.04. 18.00 Uhr  Aufstellen
  des Maibaums
08.05. 19.00 Uhr   Übung 
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Veranstaltungskalender

Allgemein
Deutsche Rentenversicherung – Sprechtage in Miltenberg
Die Deutsche Rentenversicherung hält für alle Arbeiter und Angestellte in 
Miltenberg, Fährweg 35 (nicht Landratsamt) Sprechstunden ab. Diese finden 
montags und mittwochs von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 15.30 Uhr 
statt. 
Termine sind zu vereinbaren unter der Tel. 09371/501152, montags – mitt-
wochs von 8.00 Uhr – 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr – 18.00 Uhr und 
freitags von 8.00 – 13.00 Uhr. Dazu müssen Sie Ihre Versicherungsnummer 
durchgeben. 

Die Johanniter
17.05. 9.00 Uhr – 16.00 Uhr  „Lebensrettende Sofortmaßnahmen“
 Arnouviller Ring 3, Miltenberg, Tel. 09371/9526-25

BRK
31.05. 8.30 Uhr – 15.30 Uhr  „Lebensrettende Sorfortmaßnahmen“
 Mainstraße 37, Miltenberg, Tel. 09371/947330

Bitte nicht stören: Brutzeit!
Haussperlinge, Meisen und Rotkehlchen, 
Eichelhäher, Elstern und Stare – für sie und 
viele andere Vogelarten ist jetzt Brutzeit an-
gesagt. Für den Gärtner heißt das ab sofort: 
bitte nicht stören. Bevorzugte Nistplätze im 
Garten sind Hecken, Bäume und natürlich 
Nistkästen. Sorgen Sie mit einer Vogeltränke 
dafür, dass die Vögel in Ihrem Garten auch 
Wasser vorfinden. Wer einmal beobachtet 
hat, wie lustvoll Vögel darin baden, wird die-
se Stelle in seinem Garten kaum noch aus 
den Augen lassen wollen.
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29.04. Hof-Apotheke Hauptstraße 36, Kleinheubach  Tel. 09371/4333
30.04. Nibelungen-Apotheke  Marktplatz 11, Amorbach Tel. 09373/1632
01.05. Löwen-Apotheke Löhrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/1616
02.05. Martins-Apotheke  Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/7009
03.05. Michaelis-Apotheke Bürgstadter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/4499
04.05. Nord-Apotheke  Brückenstraße 25, Miltenberg  Tel. 09371/3130
05.05. Cäcilien-Apotheke Alte Steige 3a, Eichenbühl Tel. 09371/68054
06.05. Abtei-Apotheke Debonstraße 3d, Amorbach Tel. 09373/97370
07.05. Alte Stadt-Apotheke  Hauptstraße 116, Miltenberg Tel. 09371/97460
08.05. Anker-Apotheke Hauptstraße 21-23, Miltenberg Tel. 09371/97340
09.05. Mäander-Apotheke  Hauptstraße 32, Miltenberg Tel. 09371/2944
10.05. Engelberg-Apotheke Hauptstraße 11, Großheubach Tel. 09371/3637
11.05. Hof-Apotheke Hauptstraße 36, Kleinheubach  Tel. 09371/4333
12.05. Nibelungen-Apotheke  Marktplatz 11, Amorbach Tel. 09373/1632
13.05. Löwen-Apotheke Löhrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/1616

ZAHNÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
von 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr  (ohne Gewähr)

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern  •  Telefon: 116 117 (0,12 Euro/Min.)
Ein Service der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns

(Dienstzeiten: von Freitag 13.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr, an Feiertagen von 18.00 Uhr am Vor-
abend bis 8.00 Uhr des folgenden Werktages am Mittwoch von 13.00 Uhr bis Donnerstag 8.00 Uhr)
Sofern Ihr Hausarzt/behandelnder Arzt nicht erreichbar ist, vermittelt Ihnen in dringenden Behand-
lungsfällen die Vermittlungs- und Beratungszentrale der KVB, Tel. 116 117 (0,12 € /Min.), einen dienst-
habenden Arzt des hausärztl. Bereitschaftsdienstes sowie ggf. auch einen diensthabenden Facharzt.

Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Erftal und die Gemeinde Eichenbühl

Amtsblattredaktion: – Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Frau Ott oder Frau Dick,
  Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 97  38-17, -31,  
  Fax: 0  93  71 / 6500  503, E-Mail: amtsblatt@buergstadt.de;
 – Gemeinde Eichenbühl, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl,
  Tel. 09371/9720-0, E-Mail: info@eichenbuehl.de

Auflage:  3.975 Erscheinungsweise:  dienstags, alle 14 Tage

Abgabeschluss: Anzeigen und Texte müssen für die nächste Ausgabe 10/2014 bis 
Freitag, den 2. Mai, 12.00 Uhr, bei der Amtsblattredaktion, Große 
Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, eingegangen sein.

Anzeigeneinteilung,
Herstellung/Druck: Druckerei Berthold, Kolpingstraße 1, Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 6  73  08
 Fax: 0  93  71 / 6  95  30, E-Mail: druckereiberthold@t-online.de

Verteilung: kostenlos an alle Haushalte im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft 
Erftal und der Gemeinde Eichenbühl

Für Druckfehler oder fälschlich vermittelte Information kann keine Haftung übernommen 
werden, ebenfalls nicht für unverlangt eingesandte Bilder und Manuskripte.
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01.05. Dr. Tobias Witzel, Am Mühlgraben 6a, Bürgstadt, Tel. 09371/5242
03./04.05. Dr. Athanasios Papadopoulos, Debonstraße 4, Amorbach, Tel. 09373/1304
10./11.05. Dr. med. Bernhard Bleischwitz, Burgweg 39, Miltenberg, Tel. 09371/3737

Auflösung: siehe Seite 44
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Freuen Sie sich auf einen informativen und kurzweiligen Abend.

Raiffeisen-Volksbank
Miltenberg eG

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzmarktlage:

Chancen und Risiken im gegenwärtigen

Marktumfeld.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Bitte melden Sie sich in einer unserer
Geschäftsstellen oder über unser KundenServiceCenter (09371 504-0) an.

Einladung

zum

AnlegerKolleg

www.rvbmil.de
Telefon 09371 504-0

Wo: Bürgerzentrum, Mühlweg 9, 63820 Elsenfeld

Wann: Donnerstag, 15. Mai 2014

Beginn: 19:00 Uhr

Nichtkunden zahlen eine Teilnahmegebühr von
10,00 Euro.

„Mr. Dax“, Dirk Müller kommt


